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Bodenschutz bei Baumaßnahmen 

 
1. Durch fast jede Baumaßnahme werden Böden als Baugrund in Anspruch genommen und 

verlieren dabei weitgehend ihre ökologischen Bodenfunktionen. Bei der Planung und 

Ausführung von Bauvorhaben muss deshalb insbesondere auf einen sparsamen und 

schonenden Umgang mit dem Boden geachtet werden. Hierbei sind die Bestimmungen 

des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) sowie des Landes-Bodenschutz- und 

Altlastengesetzes  (LBodSchAG) zu berücksichtigen.  

 

2. Unbelasteter, verwertbarer Erdaushub ist vorrangig einer technischen Verwertung 

zuzuführen. Dadurch werden sowohl wertvolle Rohstoffvorräte, als auch knapper 

werdendes Deponievolumen geschont. Bei größeren Aushubmengen ist eine 

Verwertungskonzeption zu erstellen und dem Landratsamt vorzulegen. Einer "Vor-Ort-

Verwertung" ist grundsätzlich Vorrang einzuräumen. Diesem Erfordernis ist bereits in der 

Planungsphase (z. B. Minimierung der Einbindetiefen, Massenausgleich) Rechnung zu 

tragen. Ein Entsorgen des Bodens durch Deponierung ist nur in Ausnahmefällen 

zulässig. 

 

3. Zu Beginn der Baumaßnahme ist der Oberboden (humoser Boden) sauber abzuschieben 

und vom übrigen Erdaushub bis zur weiteren Verwertung getrennt fachgerecht zu lagern. 

Weiterer Erdaushub unterschiedlicher Eignung ist separat in Lagen auszubauen und 

spezifisch zu verwerten. 

 

4. Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte, unvermeidliche 

Bodenbelastungen (z. B. Schadverdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt 

bleiben. Dazu sollte nur bei trockenen Witterungs- und Bodenbedingungen gearbeitet 

werden. Schadverdichtungen in später begrünten Bereichen sind am Ende der 

Bauarbeiten zu beseitigen (z.B. durch Tieflockerung). Baustoffe, Baustellenabfälle und 

Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit 

Bodenmaterial ausgeschlossen werden. 

 

5. Werden im Zuge der Bauarbeiten unerwartet Bodenverunreinigungen bzw. schädliche 

Bodenveränderungen angetroffen, ist unverzüglich das Landratsamt, Amt für 

Umweltschutz, zu benachrichtigen. Schadstoffbelastete Böden sind von verwertbarem 
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Erdaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder ordnungsgemäßen Entsorgung 

zuzuführen. 

 

6. Für den Umgang mit Böden, die für eine bodennahe Verwertung bzw. eine Erdauffüllung 

vorgesehen sind, gelten die Vorgaben aus DIN 19731 und der Vollzugshilfe zu § 12 der 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Auf das Merkblatt 

"Erdauffüllungen" des Landratsamtes wird hingewiesen. Grundlage für die Beurteilung 

von Böden zur Nutzung bzw. Verwertung sind die BBodSchV sowie die 

Verwaltungsvorschrift „Verwertung von als Abfall eingestuften Bodenmaterial“ des 

Umweltministeriums des Landes Baden-Württemberg vom 14.03.2007. 

 

7. Eine bodenkundliche Baubegleitung durch einen geeigneten Sachverständigen hilft, die 

Vorgaben zum Bodenschutz bestmöglich in den Baustellenablauf zu integrieren und 

erleichtert die optimale Umsetzungen von Maßnahmen zum Bodenschutz. 

 

Weitere Informationen des Rems-Murr-Kreises finden Sie im Internet unter 

http://www.rems-murr-kreis.de. 
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